
financial services

Fuhrparkmanagement
freshCARfleet

Stand: 01.01.2020 KFZ-Haftpflicht (KH) Teilkasko (TK)  Vollkasko (VK) / inkl. Teilkasko (TK)         
                             

Pkw (WKZ 112) 

 Selbstbehalte KH    TK 150   VK 150/150 VK 500/150 VK 1000/150
  
bis 55 kW     420,00 EUR  102,00 EUR     581,00 EUR    490,00 EUR    420,00 EUR
bis 90 kW     480,00 EUR  138,00 EUR     693,00 EUR    581,00 EUR    497,00 EUR
bis 150 kW     552,00 EUR  174,00 EUR     952,00 EUR    791,00 EUR    672,00 EUR
bis 230 kW     851,00 EUR  284,00 EUR  1.498,00 EUR 1.245,00 EUR 1.070,00 EUR
ab 231 kW  1.003,00 EUR  391,00 EUR  2.062,00 EUR 1.730,00 EUR 1.481,00 EUR
   inkl. Schutzbriefleistung    inklusive GAP-Vers. für geleaste oder finanzierte Fahrzeuge

LKW-Zulassung / zulässiges Gesamtgewicht bis 3,5 to (WKZ 251) 

 Selbstbehalte KH   TK 150   VK 150/150 VK 500/150 VK 1000/150

bis 80 kW  588,00 EUR  126,00 EUR  510,00 EUR 426,00 EUR 372,00 EUR
bis 100 kW  690,00 EUR  174,00 EUR  726,00 EUR 612,00 EUR 528,00 EUR
ab 101 kW  894,00 EUR  222,00 EUR  948,00 EUR 798,00 EUR 690,00 EUR
         inklusive GAP-Vers. für geleaste oder finanzierte Fahrzeuge

LKW-Zulassung / zulässiges Gesamtgewicht über 3,5 to (WKZ 351) 

 Selbstbehalte KH   TK 150   VK 150/150 VK 500/150 VK 1000/150

bis 149 kW  1.170,00 EUR    96,00 EUR  552,00 EUR 462,00 EUR 438,00 EUR
ab 150 kW  1.950,00 EUR  156,00 EUR  870,00 EUR 732,00 EUR 696,00 EUR 
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IHK-Zulassung § 34i Abs.1 S.1 und Abs.5 GewO und § 34d Abs.1 GewO, Registrierungs-Nr. D-5LQ3-A9TDU-65

Kleinflottentarif „freshCARfleet“
Prämienübersicht
inklusive 19% Versicherungssteuer *)

Bitte gesonderte Anfrage, falls:

• Fuhrparkgröße unter 3 oder über 15 KFZ
• Fuhrparkgröße über 15 KFZ Großflotten-Tarif „freshCARfleet“
• Neuwert über 150.000 EUR je KFZ
• „Anfragepflichtige Risiken“:

• keine Vermietung/Carsharing (Selbstfahrervermiet-Fahrzeuge)  
• keine Kurierfahrten 
• keine Lieferdienste
• kein Verkaufsfahrzeug

• keine Beförderung von Gefahrgut
• keine Beförderung von Personen (z.B. Taxen)
• kein Umzugsverkehr und Flughafenzubringer
• keine Fahrschulen
• keine Pflegedienste

Hinweis zur Anfragepflicht:                                                                                
Für den Kleinflottentarif gelten die Annahmerichtlinien für gewerblich genutzte Fahrzeuge. Abweichend hiervon sind Fahrzeuge unterhalb der Typklasse 30 erst mit einem 
Gesamtwert über 100.000 Euro (brutto) anfragepflichtig. Die Direktion entscheidet in diesen Fällen, ob eine Kaskoversi-cherung angeboten werden kann.Im Rahmen der 
Risikoprüfung ist die Direktion jederzeit berechtigt, angemessene Zuschläge auf die vorliegende Beitragsübersicht anzuwenden.

// nur für gewerblich, genutzte Fahrzeuge
 

Kleinflotten-Tarif „freshCARfleet“ nur gültig wenn: 

• mindestens 3 KFZ und maximal 15 KFZ versichert werden.
 •  falls unterjährig nur 1-2 Fahrzeuge versichert werden, dann erfolgt übergangsweise eine Einstufung 
     im Normaltarif bis zum Erreichen der 3 Fahrzeuge.
 

•  bei Erreichen der erforderlichen 3 Fahrzeuge erfolgt sofort die Umstellung aller Fahrzeuge in den 
     Kleinflottentarif (z.B. zum nächstmöglichen Wechseltermin „01.01. eines jeden Jahres“)

 • Fahrzeugneuwert bis maximal 150.000 EUR 

*) bei 1/2-jährlicher Zahlungsweise zuzüglich 3 % Ratenzahlungszuschlag – nur mit Lastschrift möglich
*) bei 1/4-jährlicher Zahlungsweise zuzüglich 5 % Ratenzahlungszuschlag – nur mit Lastschrift möglich
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Kleinflottentarif „freshCARfleet“
Prämienübersicht
inklusive 19% Versicherungssteuer *)

Stand: 01.01.2020 KFZ-Haftpflicht (KH) Teilkasko (TK)  Vollkasko (VK) / inkl. Teilkasko (TK)         
                               

Zugmaschinen (WKZ 401) 

 Selbstbehalte KH   TK 150   VK 150/150 VK 500/150 VK 1000/150

bis 80 kW     678,00 EUR    84,00 EUR  642,00 EUR 540,00 EUR 450,00 EUR
ab 81 kW  1.698,00 EUR  120,00 EUR  972,00 EUR 816,00 EUR 678,00 EUR

landwirtschaftliche Zugmaschinen (WKZ 451) 

 Selbstbehalte
 

KH   TK 150   VK 150/150 VK 500/150 VK 1000/150

bis 40 kW  108,00 EUR    54,00 EUR  360,00 EUR 306,00 EUR 294,00 EUR
ab 41 kW  282,00 EUR  114,00 EUR  660,00 EUR 558,00 EUR 540,00 EUR

Anhänger Werkverkehr (WKZ 581) 

 Selbstbehalte
 

KH   TK 150   VK 150/150 VK 500/150 VK 1000/150

bis 5.000kg  60,00 EUR  36,00 EUR  198,00 EUR 168,00 EUR 162,00 EUR
ab 5.001kg  84,00 EUR  42,00 EUR  234,00 EUR 198,00 EUR 192,00 EUR

Anhänger Sonder (WKZ 542) 

 Selbstbehalte KH   TK 150   VK 150/150 VK 500/150 VK 1000/150

WKZ 542  66,00 EUR  0,73 %    3,96 %  3,33 %  3,05 %
         

         (Kaskoberechnung nach Gesamtneuwert)
        

// nur für gewerblich, genutzte Fahrzeuge
 

Kleinflotten-Tarif „freshCARfleet“ nur gültig wenn: 

• mindestens 3 KFZ und maximal 15 KFZ versichert werden.
 •  falls unterjährig nur 1-2 Fahrzeuge versichert werden, dann erfolgt übergangsweise eine Einstufung 
     im Normaltarif bis zum Erreichen der 3 Fahrzeuge.
 

•  bei Erreichen der erforderlichen 3 Fahrzeuge erfolgt sofort die Umstellung aller Fahrzeuge in den 
     Kleinflottentarif (z.B. zum nächstmöglichen Wechseltermin „01.01. eines jeden Jahres“)

 • Fahrzeugneuwert bis maximal 150.000 EUR 

*) bei 1/2-jährlicher Zahlungsweise zuzüglich 3 % Ratenzahlungszuschlag – nur mit Lastschrift möglich
*) bei 1/4-jährlicher Zahlungsweise zuzüglich 5 % Ratenzahlungszuschlag – nur mit Lastschrift möglich

Bitte gesonderte Anfrage, falls:

• Fuhrparkgröße unter 3 oder über 15 KFZ
• Fuhrparkgröße über 15 KFZ Großflotten-Tarif „freshCARfleet“
• Neuwert über 150.000 EUR je KFZ
• „Anfragepflichtige Risiken“:

• keine Vermietung/Carsharing (Selbstfahrervermiet-Fahrzeuge)  
• keine Kurierfahrten 
• keine Lieferdienste
• kein Verkaufsfahrzeug

• keine Beförderung von Gefahrgut
• keine Beförderung von Personen (z.B. Taxen)
• kein Umzugsverkehr und Flughafenzubringer
• keine Fahrschulen
• keine Pflegedienste

Hinweis zur Anfragepflicht:                                                                                
Für den Kleinflottentarif gelten die Annahmerichtlinien für gewerblich genutzte Fahrzeuge. Abweichend hiervon sind Fahrzeuge unterhalb der Typklasse 30 erst mit einem 
Gesamtwert über 100.000 Euro (brutto) anfragepflichtig. Die Direktion entscheidet in diesen Fällen, ob eine Kaskoversi-cherung angeboten werden kann.Im Rahmen der 
Risikoprüfung ist die Direktion jederzeit berechtigt, angemessene Zuschläge auf die vorliegende Beitragsübersicht anzuwenden.
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